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POAM
• Das POAM-Projekt befasst sich mit der Schnittstelle zwischen drohender oder 

anhaltender häuslicher Gewalt gegen Mütter, die ihre Kinder grenzüberschreitend 
in einen anderen Staat entführt haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
Verhütung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt und Gewalt gegen 
Kinder im Rahmen einer internationalen Kindesentführung durch Eltern.
• Betroffene Rechtsakte: Haager Kindesentführungsübereinkommen (1980 – HKÜ), 

Brüssel-IIa-Verordnung (2201/2003 – Brüssel-IIa-VO), Europäische 
Gewaltschutzverordnung (606/2013 – EuGewSchVO) und Richtlinie (2011/99/EU –
EuGewSchRL)
• Verbundforschungsprojekt: Kernkonsortium aus dem Vereinigten Königreich, 

Deutschland, Italien und Kroatien
• Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 (EU)
• Projektbeginn: 1. Januar 2019



die „Schnittstelle“

73% der Entführungen erfolgen durch Mütter

Oftmals im Kontext häuslicher Gewalt

Keine Rückführung des Kindes nach HKÜ, wenn gemäß
Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ „schwerwiegende Gefahr eines 
körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind“

Lücke: Sicherheit der entführenden Mutter nach der 
Rückführung des Kindes



Überblick

Teil 1

a. Der rechtliche Rahmen bei internationalen Kindesentführungen

b. Der tatsächliche Hintergrund

c. Gewaltschutz im Kontext von Rückführungsverfahren: 
Vorüberlegungen

Teil 2

a. Mögliche Gewaltschutzmaßnahmen nach nationalem Recht

b. Die Europäische Gewaltschutzrichtlinie

c. Die Europäische Gewaltschutzverordnung
d. Mögliche “pathways”



Teil 1: 

Rechtlicher Rahmen und 
Vorüberlegungen



1a. Der rechtliche Rahmen bei internationalen Kindesentführungen
vHaager Übereinkommen über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler 

Kindesentführung von 1980 (HKÜ)

• Ziel: Bewältigung internationaler Kindesentführungen durch Sicherstellung der sofortigen Rückführung des Kindes
in den Staat seines bisherigen gewöhnlichen Aufenthalts (Herkunftsstaat) à Fragen der elterlichen Verantwortung
oder des Umgangs sollen im Herkunftsstaat gelöst werden.

• Grundprämisse: Internationale Kindesentführungen widersprechen dem Kindeswohl und verletzen die
internationale Zuständigkeit des Herkunftsstaats

• Ausnahmen zu dieser Rückführungspolitik: nur in Ausnahmefällen (Art. 12 Abs. 2, Art. 13 und Art. 20 HKÜ), vor
allem wenn die Rückführung „mit der schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens für
das Kind verbunden ist oder das Kind auf andere Weise in eine unzumutbare Lage bringt” (Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ)

• Brüssel-IIa-VO: Bestätigt und verstärkt die HKÜ-Rückführungsmechanismen (vor allem Art. 11 Brüssel-IIa-VO)

vVerordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 
27. November 2003 über die Zuständigkeit und 

die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung (Brüssel-
IIa-VO)



1b. Der tatsächliche Hintergrund

v Mütter als Entführerinnen
oEine Mutter, die aufgrund häuslicher Gewalt mit ihrem Kind in ein 

anderes Land „flüchtet“, kann sich – je nach ihren 
Lebensumständen – in einer äußerst misslichen Lage befinden:
oRisiko bei Rückkehr erneut Opfer häuslicher Gewalt zu werden
o Fehlende finanzielle und emotionale Unterstützung im Herkunftsstaat
o Finanzielle Abhängigkeit vom Vater bei ihrer Rückkehr
oMangelnde Glaubwürdigkeit als Antragsgegnerin in 

Rückführungsverfahren, wenn die Vorfälle häuslicher Gewalt im 
Herkunftsstaat vor der Entführung nicht gemeldet wurden

oMissbrauch des Rückführungsverfahrens durch den Vater als Druckmittel 
gegen die Mutter

oDrohendes Strafverfahren im Herkunftsstaat



1b. Der tatsächliche Hintergrund

v Schutz der Mutter nach ihrer Rückkehr
oWortlaut von Artikel 13 Abs. 1 lit. b HKÜ: “Gefahr […] für das Kind”
oKeine Berücksichtigung der Sicherheit der Mutter nach ihrer Rückkehr –

weder im HKÜ noch in der Brüssel-IIa-VO
oABER in bestimmten Fallkonstellationen ist es nach dem HKÜ anerkannt, dass 

zum Schutz des Kindes auch Maßnahmen zum Schutz des begleiteten 
Elternteils erforderlich sein können

v Spannungen zwischen der Rückführungspolitik des HKÜ und der 
Brüssel-IIa-VO einerseits und der Sicherheit der entführenden Mutter 
andererseits



1b. Der tatsächliche Hintergrund
v Schwerwiegende Gefahr für das Kind i.S.v. Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ im Falle 

häuslicher Gewalt gegen die Mutter
o Häusliche Gewalt kann viele Formen annehmen → Sie ist nicht auf physische Gewalt 

beschränkt, sondern kann sich auch auf psychischen oder emotionalen Missbrauch 
erstrecken.

o Auch das lediglich passive Miterleben von Gewalt gegenüber einem Elternteil kann 
geeignet sein, die Entwicklung des Kindes nachhaltig zu gefährden.

o Eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Kindeswohls kann auch bei einer 
möglichen Trennung von Kind und Mutter vorliegen à Bei Gefahr der häuslichen 
Gewalt kann eine Rückkehr der entführenden Mutter ausnahmsweise unzumutbar 
sein. 

o Eine Gefährdung der Mutter geht insofern häufig mit einer Gefährdung des 
Kindeswohls einher à Drohende Gewalt gegen die Mutter kann daher in 
bestimmten Fällen geeignet sein, eine schwerwiegende Gefahr für das Kind oder 
eine unzumutbare Lage iSv Art. 13 Abs. 1 lit. b HKÜ zu begründen. 



1c. Gewaltschutz im Kontext von Rückführungsverfahren: 
Vorüberlegungen

vArt und Weise von Schutzmaßnahmen
o Verfügbare Schutzmaßnahmen: Allgemeine Merkmale des Herkunftsstaats (z. B. 

Zugang zu Gerichten und anderen juristischen Dienstleistungen; staatliche Hilfe und 
Unterstützung, einschließlich finanzieller Unterstützung, Wohnungshilfe, 
Gesundheitsdienste, Frauenhäuser und andere Mittel zur Unterstützung von Opfern 
häuslicher Gewalt; Reaktionen der Polizei und der Strafjustiz im Allgemeinen)

o Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden könnten: zivil- / strafrechtliche 
Schutzanordnungen zugunsten der entführenden Mutter; freiwillige Verpflichtungen 
(undertakings) → mirror oder safe harbour orders; Maßnahmen nach dem Haager
Kinderschutzübereinkommen von 1996

vVerhältnis zwischen Gewaltschutzmaßnahmen für das Kind und 
Gewaltschutzmaßnahmen für die Mutter
o Gewaltschutzmaßnahmen für die Mutter schützen mittelbar auch das Kind (siehe

bereits oben).



1c. Gewaltschutz im Kontext von Rückführungsverfahren: 
Vorüberlegungen

vGewaltschutzmaßnahmen versus Maßnahmen zur „sanften Landung“ 
o Maßnahmen zur „sanften Landung“: Praktische Vorkehrungen zur Erleichterung und 

Umsetzung der Rückkehr des Kindes und zur Ermöglichung einer „sanften Landung“ 
des Kindes im Herkunftsstaat (z. B. Finanzierung von Rückflügen und finanzielle 
Unterstützung bei der Rückkehr)

vNotwendigkeit von Gewaltschutzmaßnahmen (siehe Diagramm)
o Beweisbarkeit: Was sind die Mindestanforderungen, um Vorwürfe häuslicher Gewalt 

in Rückführungsverfahren darzulegen – z.B. medizinische Berichte, Polizeiberichte, 
Anhörung zur Feststellung von Tatsachen

o Beweislast und Beweismaß
o Zu berücksichtigende Faktoren: z.B. Art der Gefährdung der entführenden Mutter 

(physisch, psychisch oder beides); Ausmaß der mutmaßlichen Gewalt (schwer, 
mittelschwer, mild); Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der entführenden 
Mutter (subjektive oder objektive Ängste)





Vorgehensweise zur Beurteilung einer schwerwiegenden Gefahr für das Kind
“the evaluative assessment approach”

Beurteilung der 
Begründetheit der 

Vorwürfe

Bestimmung, ob eine
schwerwiegende 

Gefahr eines Schadens 
besteht

Möglichkeit von 
Gewaltschutzmaßnahmen



Teil 2: 

Zuständigkeit, anwendbares 
Recht und Vollstreckung 



2a. Gewaltschutzmaßnahmen nach deutschem Recht  
v Mögliche Schutzmaßnahmen nach § 1 und 2 GewSchG

- Wohnungsbetretungsverbot, § 1 Abs. 1 S. Nr. 1 GewSchG
- Näherungsverbot, § 1 Abs. 1 S. Nr. 2 GewSchG
- Aufenthaltsverbot, § 1 Abs. 1 S. Nr. 3 GewSchG
- Kontaktverbot, § 1 Abs. 1 S. Nr. 4 GewSchG
- Abstandsgebot, § 1 Abs. 1 S. Nr. 5 GewSchG
- Wohnungszuweisung nach § 2 Abs. 1 GewSchG

à Grundsätzlich nur Anordnung von befristeten Schutzmaßnahmen 

vKernvoraussetzungen
1. Verletzungshandlung: Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit 

oder Drohung mit einer solchen Rechtsgutsverletzung
2. Vorsatz und Widerrechtlichkeit
3. Wiederholungsgefahr
4. Antrag der verletzten Person



Europäische Gewaltschutzverordnung und Europäische 
Gewaltschutzrichtlinie

Europäische Gewaltschutzverordnung
(EuGewSchVO)

• In Kraft getreten am 11. Januar 2015
• Gegenseitige Anerkennung von 

Gewaltschutzmaßnahmen in Zivilsachen
• Kein gesondertes Anerkennungs- oder 

Vollstreckbarerklärungsverfahren 
erforderlich

Europäische Gewaltschutzrichtlinie
(EuGewSchRL)

• Umsetzungsfrist bis 11. Januar 2015
• Gegenseitige Anerkennung von 

Schutzmaßnahmen in Strafsachen
• Spezieller Mechanismus: Umwandlung 

der ausländischen Schutzmaßnahme in 
eine nationale Schutzmaßnahme

Ziel: Gewährleistung der Personenfreizügigkeit (Art. 21 Abs. 1 AEUV, Art. 3 Abs. 2 EUV) durch 
Verbesserung der grenzüberschreitenden Durchsetzung von Gewaltschutzmaßnahmen in der 
Union



2b. Europäische Gewaltschutzrichtlinie 
• Anwendungsbereich

Sachlich: Schutzmaßnahme i.S.v. Art. 2 Nr. 2, Art. 5 EuGewSchRL
Räumlich: RL gilt nicht für Dänemark und Irland (ErwGr. 41, 42)

• Der anordnende Mitgliedstaat hat auf Antrag der geschützten Person eine Europäische 
Schutzanordnung zu erlassen, wenn die geschützte Person ihren Wohnsitz oder Aufenthalt in 
einen anderen Mitgliedstaat verlagert oder einen solchen Wechsel beschließt, Art. 6, 
7 EuGewSchRL.

• Die europäische Gewaltschutzanordnung wird im vollstreckenden Staat anerkannt und in eine 
entsprechende Maßnahme nach innerstaatlichem Recht umgewandelt, die im höchstmöglichen 
Maße der ursprünglichen Schutzmaßnahme entspricht.
à Anerkennungsversagungsgründe: Art. 10 EuGewSchRL

• Wird gegen die Schutzmaßnahme verstoßen, richtet sich die Vollstreckung nach dem nationalen 
Recht des vollstreckenden Staates, Art. 11 EuGewSchRL

• Umsetzung der Richtlinie im deutschen Recht durch das EU-Gewaltschutzverfahrensgesetz 
(EuGewSchVG)

Da Deutschland nur vollstreckender Staat sein kann, wurde die Richtlinie auch nur im Hinblick auf die 
Durchsetzung von Schutzmaßnahmen in Strafsachen umgesetzt.
à Zuständiges Gericht für die Anerkennung und Umwandlung: Familiengerichte, § 23a Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 23b 
GVG i.V.m. § 1 S. 2 EuGewSchVG; Zuständigkeitskonzentration nach § 5 EuGewSchVG



2c. Europäische Gewaltschutzverordnung
Soweit eine Schutzmaßnahme in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt, wird 
diese in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt und vollstreckt, ohne dass hierfür ein 
gesondertes Anerkennungs- oder Vollstreckbarerklärungsverfahren bedarf.

Anwendungsbereich
• Zeitlicher Anwendungsbereich

Schutzmaßnahmen, die seit dem 11. Januar 2015 erlassen wurden, Art. 22 UAbs. 3 
EuGewSchVO

• Sachlich Anwendungsbereich
Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, Art. 1, Art. 2 Abs. 1 EuGewSchVO
Schutzmaßnahmen i.S.d. Art. 3 Nr. 1 EuGewSchVO

- Betretungsverbot
- Kontaktverbot
- Näherungsverbot

à Alle Maßnahmen nach § 1 GewSchG sind vom sachlichen Anwendungsbereich erfasst
• Räumlicher Anwendungsbereich

Schutzmaßnahme aus einem anderen Mitgliedsstaat mit Ausnahme von Dänemark, ErwGr. 41
Grenzüberschreitender Bezug nach Art. 2 Abs. 2 S. 1 EuGewSchVO



2c. Europäische Gewaltschutzverordnung
Formale Voraussetzungen für eine Anerkennung, Art. 4 Abs. 2 EuGewSchVO

Antrag der geschützten Person
Beweiskräftige Kopie der Schutzmaßnahme 
Bescheinigung nach Art. 5 EuGewSchVO

Bescheinigung nach Art. 5 EuGewSchVO
• Die Bescheinigung wird vom Ursprungsmitgliedstaat auf Antrag ausgestellt und fasst 

die nationale Schutzmaßnahme in einem mehrsprachigen Standardformular 
zusammen. Sie muss in die Amtssprache des ersuchten Mitgliedstaats übersetzt 
werden, vgl. Art. 4 Abs. 2 lit. c, 16 EuGewSchVO

• Die Bescheinigung verschafft der Maßnahme keine weitergehende Wirkung als sie 
im Ursprungsmitgliedstaat besitzt.

• Ungeachtet dessen, ob die Schutzmaßnahme eine längere Gültigkeitsdauer hat, ist 
die Wirkung der Anerkennung auf ein Jahr nach Ausstellung der Bescheinigung 
befristet, Art. 4 Abs. 4 EuGewSchVO.



2c. Europäische Gewaltschutzverordnung
Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat
• Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach dem Recht des ersuchten 

Mitgliedstaats à in DE nach § 86 ff. FamFG
• Zuständigkeit für die Vollstreckung der ausländischen Schutzmaßnahme in DE: 

Familiengericht nach § 23a Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 23b GVG i.V.m. § 1 S. 1 EuGewSchVG
• Ggf. Anpassung der ausländischen Schutzmaßnahme durch die Behörden des 

ersuchten Mitgliedstaats nach Art. 11 EuGewSchVO an die faktischen Elemente
• Versagung der Anerkennung und Vollstreckung nach Art. 13 Abs. 1 EuGewSchVO
à nur auf Antrag der gefährdenden Person 

Versagungsgründe: Verstoß gegen den inländischen ordre public (Art. 13 Abs. 1 lit. a.) 
und eine Unvereinbarkeit mit einer im ersuchten Mitgliedsstaat wirksamen 
Entscheidung (Art. 13 Abs. 1 lit. b)



2d. Mögliche „Pathways“

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

http://journeytothepastblog.blogspot.com/2013/09/a-trilogy-of-journey-blogs.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Pathway 1: Internationale Zuständigkeit nach Art. 20 Brüssel-IIa-Verordnung
(kindschaftsrechtlicher Teil) 

Hinweis: Siehe unseren Best Practice Guide für Details



Pathway 2: Internationale Zuständigkeit nach Art. 11 Abs. 4 Brüssel-IIa-Verordnung 
(als „angemessene Vorkehrungen […], um den Schutz des Kindes nach seiner Rückkehr 
zu gewährleisten“)

Hinweis: Siehe unseren Best Practice Guide für Details

Cross-border 
circulation: 

Regulation 606/2013

Applicable law: 
Lex fori

Jurisdiction: Brussels 
IIa Regulation - Art 

11(4)  



Pathway 3: Internationale Zuständigkeit nach Art. 11 des Haager
Kinderschutzübereinkommens von 1996

Hinweis: Siehe unseren Best Practice Guide für Details

Cross- border 
circulation: 
- Regulation 

606/2013
- 1996 Hague 

Convention (non-EU 
State)

Applicable law:
Lex fori

Jurisdiction: 
1996 Hague 
Protection 

Convention -
Art 11  



Pathway 4: Internationale Zuständigkeit nach Art. 20 Brüssel-IIa-Verordnung
(eherechtlicher Teil) 

Hinweis: Siehe unseren Best Practice Guide für Details

Cross-border 
circulation: Regulation 

606/2013

Applicable law: 
Lex fori

Jurisdiction: Brussels 
IIa Regulation -

Art 20



Pathway 5: Internationale Zuständigkeit nach Art. 7 Nr. 2 Brüssel-Ia-
Verordnung

Hinweis: Siehe unseren Best Practice Guide für Details

Cross-border 
circulation: 
Regulation 
606/2013

Applicable 
law: 

Lex fori

Jurisdiction: 
Brussels Ia 

Regulation -
Art 7(2)



Für weitere 
Informationen

• Best Practice Guide: 
https://research.abdn.ac.uk/wp-
content/uploads/sites/15/2020/11/POAM-
Best-Practice-Guide.pdf 

• POAM Executive Summary: 
https://research.abdn.ac.uk/wp-
content/uploads/sites/15/2020/11/POAM-
Executive-Summary.pdf

• Webseite: 
https://research.abdn.ac.uk/poam

https://research.abdn.ac.uk/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/POAM-Best-Practice-Guide.pdf
https://research.abdn.ac.uk/wp-content/uploads/sites/15/2020/11/POAM-Executive-Summary.pdf
https://research.abdn.ac.uk/poam

